
 

 

Platzregeln des Golf und Country Clubs Hohwachter Bucht e.V. 

Gespielt wird nach den jeweils gültigen Regeln des „Royal Golf Clubs of St. Andrews“                                          
in der Übersetzung des DGV e.V. mit folgenden Zusätzen: 

▪ Die Ausgrenzen sind durch weiße Pfähle oder Wildzäune gekennzeichnet.  

▪ Für die Bahn 10 ist die Bahn 18 „Aus“. Aus ist, wenn ein Ball über die weißen Pfähle geschlagen 
wird und dann nicht auf der Bahn 10 zur Ruhe kommt oder außerhalb der Grenze der linkseitigen 
Roten Penalty Area auf der Bahn 18 zur Ruhe kommt 

▪ Boden in Ausbesserung wird durch blaue Pfähle gekennzeichnet. Es muss Erleichterung nach 
Regel 16.1 genommen werden. 

▪ Spielverbotszonen werden durch blaue oder rote Pfähle mit grünen Kappen gekennzeichnet. Es 
muss Erleichterung nach Regel 16.1 genommen werden. 

▪ Blumenanpfanzungen 

Bereiche des Golfplatzes, die mit Blumen und oder Stauden bepflanzt sind, gelten als 

“Spielverbotszonen”. Von dort darf nicht gespielt und es muss straffreie Erleichterung gem. Regel 

16.1 in Anspruch genommen werden. Strafe bei Verstoß: Grundstrafe. 

▪ Angepflockte und abgespannte Bäume gelten ausnahmslos als Neuanpflanzungen. Es muss 
nach Regel 16.1 (unbewegliche Hemmnisse) verfahren werden. 

▪ Bahn 16 (Inselgrün): Ist es nicht bekannt oder so gut wie sicher, dass ein Ball in der Gelben 
Penalty Area spielbar liegt oder darin verloren ist, so darf ein provisorischer Ball nach Regel 18.3 
gespielt werden. Wird der ursprüngliche Ball in der Penalty Area gefunden, so kann der Spieler  

▪ diesen Ball spielen, wie er liegt oder  

▪ mit einem Strafschlag den provisorischen Ball nach Regel 18.3c spielen.  

▪ Bahn 16 (Inselgrün): Ist ein Ball auf der Insel aufgekommen und anschließend in der Penalty Area 
zur Ruhe gekommen und wird nicht gefunden, so ist ein Ball mit einem Strafschlag in der Drop-
Zone links vor dem Übergang auf die Insel zu spielen. 

▪ Mauern, Steinansammlungen, Findlinge und Pflasterungen (z.B. Bahn 14) sind Bestandteile 
des Platzes. Es darf keine straflose Erleichterung nach Regel 16 genommen werden. 

▪  Hinweis: 

“Optische Hilfsmittel”, wie Abschlagtafeln, Birdie-Books oder digitale Medien, wie Uhren und Apps 

über die Spielbahnen stimmen aufgrund der Umbauarbeiten auf dem Platz nicht immer mit dem 

momentanen Layout des Platzes überein. Die Spielbahnen sind korrekt eingemessen und die 

▪ Abschläge am richtigen Ort. 

▪  

▪ Überall auf dem Platz:  

▪ Fahrwege und Weinschutzzäune sind unbewegliche Hemmnisse. 

▪ Mähroboter auf dem Platz: 

Die auf dem Platzes befindlichen Mähroboter, Ladestationen und Funkmasten gelten als 
„unbewegliche Hemmnisse“ (Regel 16.1). Liegt der Ball an, auf oder unter diesen 
Gegenständen oder in unmittelbarer Nähe davon darf straffreie Erleichterung in Anspruch 
genommen werden und der Ball muss nach Regel 14.3 im Erleichterungsbereich gedroppt 
werden. 

 
Wichtiger Hinweis: Die Mähroboter dürfen auf keinen Fall berührt oder bewegt werden! Es 
besteht Verletzungsgefahr! (Strafe bei Nichtbeachtung: Disqualifikation.) 

 
Trifft ein Ball einen dieser Gegenstände bleibt dies nach Regel 11.1a straffrei. Der Ball muss 
von dem Punkt, an dem er zur Ruhe gekommen ist, gespielt werden, wie er liegt (Regel 11.1b). 



 

 

 
Sollte ein Mähroboter einen Ball verschieben oder zerstören, gilt der Ball als „durch äußeren 
Einfluss bewegt“ (Regel 9.6) und muss an seine ursprüngliche Stelle zurückgelegt werden (die, 
wenn nicht bekannt, geschätzt werden muss) (Regel 14.2) Der Ball darf gereinigt und getauscht 
werden, sollte er beschädigt sein. 

▪ Das Spielen mit gelben Bällen ist außerhalb von Wettspielen nur auf der Driving Range und den 
angrenzenden Übungseinrichtungen erlaubt.  

▪ Strafe bei Verstoß gegen eine Platzregel: Im Zählspiel: 2 Strafschläge; im Lochspiel: Lochverlust.  

 

Der Spielausschuss  

Gültig ab 30. März 2024 


